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Beschreibung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit 

 
 
Aufgabenschwerpunkte 
 
Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stellt die Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Ermächtigungen zum Betrieb und für Angebote 
der bezirklichen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, zur Förderung der regionalen Kin-
der- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe und suchtvermeidende Angebote, 
für die anonyme Jugendberatung, die aufsuchende Jugendsozialarbeit sowie die stadtteil-
orientierte Projektarbeit und Kooperation sowie Gewaltprävention zur Verfügung. 
 
Für die Rahmenzuweisungen in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialar-
beit sowie Familienförderung wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Be-
zirksämter fortgeschrieben. Veränderungen ergeben sich lediglich durch haushaltsneutrale 
Verschiebungen (z.B. Entkommunalisierungen). 
 
Zur Umsetzung von Sanierung und Instandsetzung sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration Auszahlungen für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnah-
men vor.  
 
 

Bezirksämter 

2017 2018 vorauss. 2019/2020 

in Tsd. EUR in Tsd. EUR in Tsd. EUR 

Hamburg-Mitte 5.630 5.630 5.802 

Altona 3.765 3.765 3.880 

Eimsbüttel 2.410 2.410 2.483 

Hamburg-Nord 2.445 2.445 2.519 

Wandsbek 4.617 4.617 4.758 

Bergedorf 1.973 1.973 2.033 

Harburg 2.319 2.319 2.390 

Gesamt 23.159 23.159 23.865 

 
Stellungnahme Fachbereich W/JAL 
 
W/SRL vom 18.10.2017 
 
Vor dem Hintergrund, dass bei der Schlüsselung zu 94 Prozent vom Bestand an Einrichtun-
gen ausgegangen wird, der Jugendeinwohnerwert nach Sozialindikatoren und nach Bevöl-
kerungszahl lediglich zu je drei Prozent zu Buche schlägt, ist aus hiesiger Sicht der Wands-
beker Anteil zu gering.  
 
Bestand kann und sollte kein hinreichendes Kriterium für Sozialplanung sein. 
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